
Einstufung Mittelschullehrer im
Angestelltenverhältnis E11 oder E12 in Bayern
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Wenn sich in den letzten drei Jahren nichts verändert hat, ist es so:
Als fertiger Mittelschullehrer erhältst du im Beamtenverhältnis A 12 und im
Angestelltenverhältnis E 11. Wird für die gleiche Stelle beispielsweise ein Sonderpädagoge oder
Gymnasiallehrer eingestellt, erhält dieser verbeamtet A 13 und angestellt E 13.
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